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(54) Verfahren zur Kennzeichnung oder Behandlung zumindest eines fehlerbehafteten Bogens

(57) Die Erfindung betrifft Verfahren zur Kennzeich-
nung oder Behandlung zumindest eines fehlerbehafteten
Bogens. In einer bevorzugten Ausführung werden in ei-
ner Druckmaschine bedruckte Bogen nach ihrer Bedruk-
kung in einem gemeinsamen Stapel aufeinander abge-
legt, wobei zumindest ein fehlerbehafteter Bogen mit ei-
ner Vorrichtung gekennzeichnet wird, wobei von der Vor-
richtung unterschiedlich ausgebildete, außerhalb des
Stapels wahrnehmbare Kennzeichnungen an dem Sta-
pel angebracht oder in den Stapel eingebracht werden,
wobei eine Ausbildung der Kennzeichnungen einen Ein-
zelfehler und eine andere Ausbildung der Kennzeichnun-

gen eine Fehlersequenz kennzeichnen. Es kann auch
eine Längsschneideinrichtung vorgesehen sein, die min-
destens einen bedruckten Bogen vor seiner Ablage auf
dem Stapel längs seiner Transportrichtung durch die
Druckmaschine in mehrere Teilbogen zerteilt, wobei er-
mittelt wird, welcher der Teilbogen nach der Zerteilung
des Bogens von dem mit dem Inspektionssystem detek-
tierten Fehler betroffen ist, wobei nur der von dem Fehler
betroffene Teilbogen mit der Vorrichtung mit einer au-
ßerhalb des Stapels wahrnehmbaren Kennzeichnung
gekennzeichnet wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Verfahren zur Kennzeich-
nung oder Behandlung zumindest eines fehlerbehafteten
Bogens gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1, 8 oder
35.
[0002] Durch die WO 96/07609 A2 und die WO
2002/14197 A2 sind jeweils ein Streifeneinschussgerät
zur Einbringung eines Streifens in einen aus bedruckten
Bogen bestehenden Stapel bekannt.
[0003] Durch die DE 30 34 212 A1 ist eine Bogensta-
pelmarkierungsvorrichtung für eine Rotationsdruckma-
schine bekannt, wobei durch eine Verwendung unter-
schiedlicher Markierungen, vorzugsweise farbiger Strei-
fen, die von unterschiedlichen, jeweils von einem Sen-
sorsignal aktivierbaren Markierungsvorrichtungen in ei-
nen Stapel bedruckter Bogen eingebracht werden, an
den gestapelten Bogen eine Fehleridentifikation möglich
ist, wobei als identifizierbare Fehler eine Fehlanlage oder
ein Überschießen eines angelegten Bogens sowie eine
das Druckbild betreffende Passerdifferenz oder ein Farb-
fehler genannt sind.
[0004] Durch die GB 2 109 775 A ist ein während eines
Stapelns von Bogen entlang dieses Stapels seitwärts be-
wegter Streifeneinschießer bekannt, der durch seine
Seitwärtsbewegung vermeidet, dass ein nach wenigen
abgelegten Bogen in den Stapel einzubringender Strei-
fen einen anderen zuvor eingebrachten Streifen ver-
deckt, wobei dieser Streifeneinschießer zur Kennzeich-
nung bestimmter abgezählter Mengen von Bogen ver-
wendet wird.
[0005] Durch die DE 196 53 403 C2 ist bekannt, einen
von einer in einer Bogenbearbeitungsmaschine ange-
ordneten Längsschneideinrichtung in zwei oder mehrere
Teilbogen zerschnittenen Bogen auf mittels einer Inspek-
tionseinrichtung auswählbare Stapel abzulegen, um sor-
tierte Stapel mit "Gut"- und Ausschussbogen zu bilden.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Ver-
fahren zur Kennzeichnung oder Behandlung zumindest
eines fehlerbehafteten Bogens zu schaffen, wobei die
Kennzeichnung oder Behandlung eine Aussortierung
fehlerbehafteter Bogen erleichtert.
[0007] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die
Merkmale des Anspruchs 1, 8 oder 35 gelöst.
[0008] Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile be-
stehen insbesondere darin, dass in einem Stapel von in
einer Druckmaschine bedruckten Bogen einzelne fehler-
behaftete Bogen oder Bereiche mit mehreren fehlerbe-
hafteten Bogen schnell und zuverlässig identifiziert wer-
den können, sodass fehlerbehaftete Bogen vor einer
Weiterverarbeitung der in dem Stapel abgelegten Bogen
aussortiert werden können.
[0009] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den
Zeichnungen dargestellt und werden im Folgenden nä-
her beschrieben.
[0010] Es zeigen:

Fig. 1 ein Diagramm mit einem Einzelfehler innerhalb

einer Arbeitsperiode eines Einschießgerätes;

Fig. 2 ein Diagramm mit einem Wiederholfehler inner-
halb einer Arbeitsperiode des Einschießgerä-
tes;

Fig. 3 ein Diagramm mit einem Wiederholfehler inner-
halb mehrerer aufeinanderfolgender Ar-
beitsperioden des Einschießgerätes;

Fig. 4 ein Diagramm mit einem am Ende einer Ar-
beitsperiode des Einschießgerätes fortdauern-
den Dauerfehler;

Fig. 5 einen Ausschnitt aus einer Druckmaschine mit
einem an deren Auslage angeordneten Ein-
schießgerät;

Fig. 6 eine Schnittdarstellung des in der in der Fig. 5
gezeigten Auslage vorgesehenen Stapels mit
einem darin eingeschossenen Streifen;

Fig. 7 einen Ausschnitt aus einer Druckmaschine mit
zwei an deren Auslage angeordneten Ein-
schießgeräten;

Fig. 8 eine Schnittdarstellung der in der in der Fig. 7
gezeigten Auslage vorgesehenen Teilstapel je-
weils mit einem darin eingeschossenen Strei-
fen.

[0011] In einer Druckmaschine, z. B. in einer Bogen-
druckmaschine, insbesondere in einer Bogenoffset-
druckmaschine, werden zumindest einem Druckwerk
dieser Druckmaschine nacheinander zugeführte Bogen
zumindest mit einer Druckfarbe, vorzugsweise jedoch
mehrfarbig durch mehrere in Transportrichtung der Bo-
gen in der Druckmaschine einander nachfolgend ange-
ordnete Druckwerke zumindest einseitig, vorzugsweise
im Schön- und Widerdruck beidseitig z. B. in einem Off-
setdruckverfahren bedruckt. Die in der Druckmaschine
bedruckten Bogen werden nach Abschluss des Druck-
prozesses am Ende der Druckmaschine in einer vorzugs-
weise an der Druckmaschine angeordneten Auslage in
einem Stapel aufeinander abgelegt.
[0012] Zur Prüfung der Druckqualität der in der Druck-
maschine bedruckten Bogen ist ein z. B. optoelektronisch
ausgebildetes Inspektionssystem vorgesehen, insbe-
sondere ein in der Druckmaschine angeordnetes Inline-
Inspektionssystem mit einer in Transportrichtung der Bo-
gen vorzugsweise hinter dem letzten Druckwerk der
Druckmaschine angeordneten Kamera, z. B. mit einer
mindestens einen CCD-Chip aufweisenden Halbleiter-
kamera, wobei diese Kamera zumindest von einem Teil
eines bedruckten Bogens, vorzugsweise von dem gan-
zen Bogen und/oder von allen in dieser Druckmaschine
bedruckten Bogen jeweils ein Bild, z. B. ein Farbbild auf-
nimmt und vorzugsweise in Form digitaler Daten an eine
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elektronische Auswerteeinheit, z. B. an einen bildverar-
beitenden Computer leitet, wobei in der Auswerteeinheit
ein aktuell aufgenommenes Bild anhand eines Referenz-
bildes hinsichtlich mindestens eines die Druckqualität
beeinträchtigenden Fehlers, z. B. hinsichtlich eines Farb-
fehlers und/oder eines Registerfehlers überprüft wird und
wobei die Auswerteeinheit bei einer unzureichenden
Übereinstimmung zwischen dem aktuell aufgenomme-
nen Bild und dem Referenzbild, d. h. bei einer Detektion
eines eine zuvor festgelegte Toleranzgrenze überschrei-
tenden und damit nicht mehr tolerierbaren Fehlers, eine
Fehlermeldung in Form eines elektronischen Steuersi-
gnals ausgibt, wobei mit diesem Steuersignal z. B. eine
den Fehler des fehlerhaften Bogens anzeigende opti-
sche oder akustische Anzeigeeinrichtung und/oder eine
im Transportweg des fehlerhaften Bogens angeordnete,
diesen Bogen ausschleusende Makulaturweiche und/
oder eine den fehlerhaften Bogen markierende Markier-
einrichtung und/oder ein den fehlerhaften Bogen nach
seinem Ablegen in dem in der Auslage der Druckmaschi-
ne vorgesehenen Stapel identifizierbar machendes
Streifeneinschusssystem ansteuerbar ist.
[0013] Das Inspektionssystem ist vorzugsweise mit
der Funktion ausgestattet, die Position eines auf einem
Bogen detektierten Fehlers zu ermitteln und/oder detek-
tierte Fehler nach zuvor festgelegten unterschiedlichen
Fehlerarten, wie sie z. B. Farbfehler und Registerfehler
darstellen, zu unterscheiden. Die von der Auswerteein-
heit des Inspektionssystems an das mindestens eine
Streifeneinschusssystem ausgegebene Steuersignal ist
vorzugsweise als digitales, insbesondere elektrisches
Signal, z. B. als ein Schaltimpuls ausgebildet, wobei jeder
Schaltimpuls mit zumindest einem fehlerbehafteten Bo-
gen korreliert. Das von der Auswerteeinheit des Inspek-
tionssystems an das mindestens eine Streifenein-
schusssystem ausgegebene Steuersignal kann aber
auch komplexer Natur sein und mehrere für die Steue-
rung des mindestens einen Streifeneinschusssystems
relevante Informationen beinhalten.
[0014] Ein Streifeneinschusssystem weist zumindest
ein Einschießgerät und einen Streifenhalter auf, wobei
der in den Stapel der abgelegten Bogen einzuschießen-
de Streifen z. B. als Rollenmaterial in einem als Rollen-
halter ausgebildeten Streifenhalter bereitgehalten und
nach einem Abrollen von der Rolle entsprechend der er-
forderlichen Streifenlänge mit einem Schneidgerät durch
einen den Streifen von der Rolle trennenden Schnitt ab-
gelängt wird. Ausgelöst durch ein Steuersignal, das ei-
nen in mindestens einem der bedruckten Bogen vom In-
spektionssystem detektierten Fehler anzeigt, schießt
das Einschießgerät einen Streifen zwischen einer Ober-
kante der bereits in dem Stapel abgelegten Bogen und
einem gerade auf diesen Stapel abzulegenden, sich
noch im Fallen befindenden und damit die bereits in dem
Stapel abgelegten Bogen zumindest noch nicht vollends
berührenden Bogen ein. Sobald der neu auf dem Stapel
abzulegende Bogen auf dem Stapel derart aufliegt, dass
dadurch der eingeschossene Streifen in dem Stapel ge-

halten wird, wird dieser z. B. von einer Rolle abgerollte
Streifen von der Rolle abgeschnitten.
[0015] Das Einschießgerät kann z. B. an einem Sei-
tengradstoßer der zur Druckmaschine gehörenden Aus-
lage angebaut sein. Es ist auch möglich, das
Einschießgerät auf einem Stativ zu befestigen und neben
die zur Druckmaschine gehörende Auslage zu stellen.
Erstere Variante wird z. B. in einer sogenannten Groß-
formatdruckmaschine bevorzugt, wobei dann auch z. B.
eine automatische Formatverstellung vorgesehen ist.
Die zweite zuvor genannte Variante wird z. B. an einer
Mittelformatdruckmaschine realisiert, wobei dann eine
automatische, z. B. fernsteuerbare Formatverstellung
nicht gegeben ist. Es ist vorzugsweise vorgesehen, dass
die Position des mindestens einen zumindest einen feh-
lerbehafteten Bogen kennzeichnenden Einschießgerä-
tes und damit die zuvor erwähnte Formatverstellung von
der Auswerteeinheit des Inspektionssystems eingestellt
wird.
[0016] Die Druckmaschine bedruckt Bogen mit einer
Produktionsgeschwindigkeit von z. B. 15.000 oder mehr
Bogen pro Stunde, z. B. 18.000 oder 21.000 Bogen pro
Stunde, d. h. in jeder Sekunde gelangen jeweils mehr
als vier bedruckte Bogen zur Ablage auf dem Stapel der
zur Druckmaschine gehörenden Auslage. Streifenein-
schusssysteme erreichen diese Arbeitsgeschwindigkeit
i. d. R. nicht, sondern können z. B. nach frühestens einer
halben Sekunde erneut einen Streifen in den Stapel ein-
schießen. Der Zeitabschnitt, den das Streifenein-
schusssystem benötigt, um erneut einen Streifen in den
Stapel einschießen zu können, soll im Folgenden als Tot-
zeit ∆t des Streifeneinschusssystems bezeichnet wer-
den, wobei die Totzeit At infolge der zyklischen Arbeits-
weise des Streifeneinschusssystems eine Periodendau-
er darstellt und als ein schnellst möglicher Arbeitstakt
des Streifeneinschusssystems angesehen werden kann.
Die Totzeit ∆t bemisst sich z. B. in der Größenordnung
von mindestens etwa einer halben Sekunde und ist damit
deutlich langsamer als die übliche Produktionsgeschwin-
digkeit der Druckmaschine. Eine Bogendruckmaschine
kann daher aufgrund ihrer hohen Produktionsgeschwin-
digkeit während einer Totzeit ∆t des Streifenein-
schusssystems mehrere Bogen auf dem Stapel zur Ab-
lage bringen.
[0017] Ein in den Stapel einzuschießender Streifen
kann z. B. als ein flaches, bandförmiges Material aus
Papier oder aus einem Kunststoff ausgebildet sein, wo-
bei unterschiedlich eingefärbtes oder mit unterschiedli-
cher Farbe versehenes Material verwendet werden
kann. Es kann vorgesehen sein, dass das Streifenein-
schusssystem in der Lage ist, einen einzuschießenden
Streifen in Abhängigkeit von einem weiteren Steuersi-
gnal oder von einer bestimmten im Steuersignal enthal-
tenen Information in einer bestimmten Weise zu markie-
ren. Zusätzlich oder alternativ kann vorgesehen sein,
dass an demselben zu einer Druckmaschine gehören-
den Stapel von Bogen mehrere Einschießgeräte ange-
ordnet sind, wobei die mehreren Einschießgeräte vor-
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zugsweise sich voneinander unterscheidende Streifen in
denselben Stapel einschießen. Diese Streifen können
sich z. B. in ihrer Farbe, in ihrem Material und/oder in
ihrer Markierung voneinander unterscheiden. Die Mar-
kierung kann z. B. mit einem Inkjet-Drucker aufgedruckt
sein.
[0018] Unterschiedlich ausgebildete Streifen, die von
dem Streifeneinschusssystem in denselben Stapel ein-
geschossen werden, können zur Unterscheidung von
unterschiedlichen Fehlerarten, z. B. zur Unterscheidung
eines Farbfehlers von einem Registerfehler, und/oder
insbesondere zur Unterscheidung zwischen einem Ein-
zelfehler und einer Fehlersequenz verwendet werden,
wobei eine Ausbildung und/oder Markierung der Streifen
z. B. einen Einzelfehler oder den Beginn einer Fehlerse-
quenz und eine andere Ausbildung und/oder Markierung
der Streifen z. B. das Ende einer Fehlersequenz kenn-
zeichnen. Als Einzelfehler wird ein Fehlerereignis be-
zeichnet, welches das Einschießen eines Streifens in
den Stapel auslöst, wobei an keinem weiteren innerhalb
der mit dem Einschießen des Streifens beginnenden Tot-
zeit ∆t des Streifeneinschusssystems auf dem Stapel ab-
gelegten Bogen ein weiteres Fehlerereignis detektiert
wird. Das Ende einer Fehlersequenz ist dann erreicht,
sobald nach dem Ablaufen der mit dem Einschießen ei-
nes Streifens beginnenden Totzeit ∆t des Streifenein-
schusssystems und nach dem Ablegen von einem oder
mehreren fehlerbehafteten Bogen ein fehlerfreier Bogen
auf den Stapel abgelegt wird.
[0019] Im Folgenden werden in Verbindung mit den
Fig. 1 bis 4 beispielhaft vier Fehlerszenarien jeweils an-
hand eines Diagramms beschrieben, wobei in den jewei-
ligen Fehlerszenarien fehlerbehaftete Bogen mit der
Möglichkeit zur Unterscheidung zwischen unterschiedli-
chen Fehlern gekennzeichnet werden. Dabei ist vorge-
sehen, dass vorzugsweise als Streifen ausgebildete
Kennzeichnungen mit zwei unterschiedlichen Ausbildun-
gen und/oder Markierungen zur Verfügung stehen, wo-
bei eine der unterschiedlich ausgebildeten und/oder mar-
kierten Kennzeichnungen, z. B. einer der Streifen, z. B.
mit "A" und die andere Kennzeichnung, z. B. der andere
Streifen, z. B. mit "B" bezeichnet wird. Die Diagramme
zeigen jeweils mindestens ein von dem die Druckproduk-
tion in der Druckmaschine, d. h. insbesondere deren
Fortdruck überwachenden Inspektionssystem detektier-
tes Fehlerereignis, wobei die mit F1, F2 oder F3 gekenn-
zeichneten Fehlerereignisse jeweils impulsförmig über
dem Zeitverlauf t aufgetragen sind, wobei diese Fehler-
ereignisse F1, F2 oder F3 jeweils mit mindestens einem
als fehlerhaft erkannten Bogen korrelieren. In den Dia-
grammen der Fig. 1 bis 4 ist die zeitliche Relation zwi-
schen der Totzeit ∆t des Streifeneinschusssystems und
einem jeweils impulsförmig dargestellten Fehlerereignis
F1; F2 beispielhaft so gewählt, dass innerhalb jeder der
dort gezeigten Totzeit ∆t des Streifeneinschusssystems
jeweils sechs Bogen in der Druckmaschine bedruckt und
von dem Inspektionssystem geprüft werden, sodass in-
nerhalb jeder Totzeit ∆t des Streifeneinschusssystems

aufeinanderfolgend bis zu sechs Fehlerereignisse F1;
F2; F3 auftreten können. Die mit "A" bzw. "B" gekenn-
zeichneten Kennzeichnungen, respektive Streifen, kön-
nen sich z. B. in ihrem jeweiligen Material und/oder zu-
mindest in ihrer jeweiligen Farbe und/oder auch in ihrer
jeweiligen Beschriftung voneinander unterscheiden.
[0020] Fig. 1 zeigt beispielhaft, dass von dem Inspek-
tionssystem an einem auf dem Stapel abzulegenden Bo-
gen mindestens ein Fehler detektiert worden ist, wodurch
ein erstes Fehlerereignis F1 gekennzeichnet ist, sodass
von dem Inspektionssystem ein Steuersignal an das
Streifeneinschusssystem ausgegeben wird. Da das in
der Fig. 1 gezeigte Diagramm nur einen kleinen Aus-
schnitt aus dem Produktionsverlauf darstellt, kann dem
dargestellten zeitlichen Ausschnitt eine fehlerfreie Pro-
duktion von bedruckten Bogen vorausgegangen sein
oder die Produktion der bedruckten Bogen wurde zu die-
sem Zeitpunkt gerade erst aufgenommen. Aufgrund des
detektierten Fehlers bringt das Streifeneinschusssystem
an dem Stapel in Verbindung mit dem als fehlerhaft de-
tektierten Bogen eine mit "A" gekennzeichnete Kennung
an. Mit dem Anbringen dieser mit "A" gekennzeichneten
Kennzeichnung beginnt für das Streifeneinschusssy-
stem die Dauer von dessen Totzeit ∆t zu zählen, inner-
halb der das Streifeneinschusssystem eine weitere
Kennzeichnung an dem Stapel nicht anzubringen ver-
mag, da das mechanische Bewegungen ausführende
Streifeneinschusssystem nach dem Einschießen eines
Streifens zunächst wieder in einen erneut arbeitsfähigen
Betriebszustand zurückkehren muss. In dem in der Fig.
1 gezeigten Beispiel detektiert das Inspektionssystem in-
nerhalb der Totzeit ∆t des Streifeneinschusssystems an
keinem weiteren zur Ablage zu bringenden Bogen einen
Fehler, sodass es innerhalb dieser Totzeit ∆t bei dem
einen einzigen detektierten Fehler bleibt. Der detektierte
Fehler ist damit ein Einzelfehler mit dem singulären Feh-
lerereignis F1, weil in einer Sequenz von z. B. sechs
nacheinander bedruckten und in der Reihenfolge ihrer
Produktion aufeinander abzulegenden Bogen nur ein
einzelner Bogen als fehlerbehaftet erkannt worden ist.
[0021] Fig. 2 zeigt beispielhaft, dass - wie zur Fig. 1
erläutert - von dem Inspektionssystem in Verbindung mit
einem auf dem Stapel abzulegenden Bogen ein Fehler-
ereignis F1 erkannt wird, sodass vom Streifenein-
schusssystem ein mit diesem Fehlerereignis F1 korre-
spondierender Streifen in den Stapel eingeschossen
wird. Wiederum beginnt mit dem Einschießen dieses mit
"A" gekennzeichneten Streifens die Dauer der Totzeit ∆t
des Streifeneinschusssystems. Im Unterschied zu dem
in der Fig. 1 gezeigten Beispiel tritt innerhalb der Totzeit
∆t des Streifeneinschusssystems an mindestens einem
weiteren auf dem Stapel abzulegenden Bogen minde-
stens ein Fehler auf, sodass innerhalb der Totzeit ∆t des
Streifeneinschusssystems ein weiteres Fehlerereignis
F2 aufgetreten ist. Gemäß dem in der Fig. 2 dargestellten
Beispiel treten in einer Sequenz von z. B. sechs Bogen,
die innerhalb der vom ersten Fehlerereignis F1 ausge-
lösten Totzeit ∆t des Streifeneinschusssystems in der
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Druckmaschine bedruckt und nachfolgend auf dem in
der Auslage der Druckmaschine angeordneten Stapel
abgelegt werden, Fehler zwar wiederholt, aber nicht dau-
erhaft auf, denn am Ende dieser Totzeit At des Streifen-
einschusssystems ist der Fehler bereits wieder abge-
klungen, d. h. am Ende dieser Totzeit ∆t des Streifenein-
schusssystems wurde ein als fehlerfrei erkannter Bogen
produziert. Da die Sequenz fehlerbehafteter Bogen in-
nerhalb der Totzeit ∆t des Streifeneinschusssystems be-
endet worden ist, weil zumindest am Ende der Totzeit ∆t
des Streifeneinschusssystems wieder mindestens ein
fehlerfreier Bogen zur Ablage gelangt ist, wird nach Ab-
lauf dieser Totzeit At des Streifeneinschusssystems, in-
nerhalb der zumindest zwei fehlerbehaftete Bogen zur
Ablage gelangt sind, ein mit "B" gekennzeichneter Strei-
fen in den Stapel eingeschossen. Die beiden Fehlerer-
eignisse F1; F2 können auch an zwei unmittelbar nach-
einander auf dem Stapel abzulegenden Bogen detektiert
worden sein. In dem in der Fig. 2 gezeigten Beispiel wur-
de zwischen den beiden als fehlerhaft erkannten Bogen
mindestens ein fehlerfreier Bogen produziert.
[0022] Wenn in der mit dem Einschießen eines mit "A"
gekennzeichneten Streifens in den Stapel beginnenden
ersten Totzeit ∆t des Streifeneinschusssystems vom In-
spektionssystem an einem weiteren Bogen ein Fehler
detektiert wird, sodass am Ende dieser ersten Totzeit ∆t
des Streifeneinschusssystems ein mit "B" gekennzeich-
neter Streifen in den Stapel eingeschossen wird und
dann in der mit dem Einschießen des mit "B" gekenn-
zeichneten Streifens in den Stapel beginnenden, sich an
die erste Totzeit ∆t des Streifeneinschusssystems an-
schließenden weiteren zweiten Totzeit ∆t des Streifen-
einschusssystems mindestens ein weiteres Fehlerereig-
nis F1; F2 durch Detektion von mindestens einem Fehler
an mindestens einem weiteren auf dem Stapel abzule-
genden Bogen auftritt, wird am Ende dieser weiteren
zweiten Totzeit ∆t des Streifeneinschusssystems ein
weiterer mit "B" gekennzeichneter Streifen in den Stapel
eingeschossen, so wie es in der Fig. 3 dargestellt ist,
sofern das mindestens eine innerhalb dieser weiteren
zweiten Totzeit ∆t des Streifeneinschusssystems detek-
tierte Fehlerereignis F1; F2 am Ende dieser zweiten Tot-
zeit ∆t des Streifeneinschusssystems entsprechend der
Erläuterung zur Fig. 2 wieder abgeklungen und die Se-
quenz fehlerbehafteter Bogen innerhalb dieser zweiten
Totzeit ∆t des Streifeneinschusssystems somit beendet
worden ist, weil zumindest am Ende dieser zweiten Tot-
zeit ∆t des Streifeneinschusssystems wieder mindestens
ein fehlerfreier Bogen zur Ablage gelangt ist. Es können
in der Weise des in der Fig. 3 gezeigten Beispiels nach-
einander auch mehr als zwei mit "B" gekennzeichnete
Streifen in den Stapel eingeschossen werden, nämlich
dann, wenn mehrfach hintereinander jeweils innerhalb
derjenigen Totzeit At des Streifeneinschusssystems, die
mit dem Einschießen eines mit "B" gekennzeichneten
Streifens in den Stapel beginnt, mindestens ein Fehler-
ereignis F1; F2 detektiert wird, wobei jedoch immer wie-
der mindestens ein fehlerfreier Bogen zwischen den in

unterschiedlichen Perioden der Totzeit ∆t des Streifen-
einschusssystems detektierten Fehlerereignissen F1;
F2 zumindest am Ende einer jeden mit einem mit "B"
gekennzeichneten Streifen beginnenden Totzeit ∆t des
Streifeneinschusssystems zur Ablage auf den Stapel ge-
langt.
[0023] Fig. 4 zeigt den Fall, dass in der mit dem Ein-
schießen eines mit "A" gekennzeichneten Streifens in
den Stapel beginnenden Totzeit ∆t des Streifenein-
schusssystems wiederholt Fehlerereignisse F1; F2 de-
tektiert werden, wobei im Unterschied zu den in den Fig.
2 und 3 gezeigten Beispielen am Ende dieser mit dem
Einschießen des mit "A" gekennzeichneten Streifens be-
gonnenen Totzeit ∆t des Streifeneinschusssystems ein
fehlerbehafteter Bogen auf dem Stapel abgelegt wird,
weswegen am Ende dieser mit dem Einschießen des mit
"A" gekennzeichneten Streifens begonnenen Totzeit ∆t
des Streifeneinschusssystems kein Streifen, insbeson-
dere auch kein mit "B" gekennzeichneter Streifen in den
Stapel eingeschossen wird. Das am Ende der mit dem
Einschießen des mit "A" gekennzeichneten Streifens be-
gonnenen Totzeit ∆t des Streifeneinschusssystems an-
stehende Fehlerereignis F3 dauert über das Ende der
mit dem Einschießen des mit "A" gekennzeichneten
Streifens begonnenen Totzeit ∆t des Streifenein-
schusssystems fort, d. h. es werden fortlaufend fehler-
behaftete Bogen auf dem Stapel abgelegt. Ein Sonderfall
des in der Fig. 4 gezeigten Beispiels besteht darin, dass
beginnend mit dem ersten als fehlerhaft detektierten Bo-
gen alle weiteren zur Ablage auf dem Stapel gelangen-
den Bogen fehlerhaft sind, wodurch sich das Fehlerer-
eignis F3 unmittelbar an das erste Fehlerereignis F1 an-
schließt. Nach Ablauf der mit dem Einschießen des mit
"A" gekennzeichneten Streifens begonnenen Totzeit ∆t
des Streifeneinschusssystems schließt sich demnach
unmittelbar keine weitere Periode der Totzeit ∆t des
Streifeneinschusssystems an. Das Fehlerereignis F3 en-
det damit, dass nach der Sequenz von fehlerbehafteten
Bogen wieder mindestens ein fehlerfreier Bogen auf dem
Stapel abgelegt wird. Am Ende der beliebig lang dauern-
den Sequenz von fehlerbehafteten, auf dem Stapel ab-
zulegenden Bogen wird in Korrelation mit dem ersten
fehlerfreien Bogen ein mit "B" gekennzeichneter Streifen
in den Stapel eingeschossen, wodurch das Ende der Se-
quenz von fehlerbehafteten Bogen gekennzeichnet wird.
[0024] Anhand der Aufeinanderfolge in den Stapel ein-
geschossener Streifen können in dem Stapel einzelne
fehlerbehaftete Bogen oder Bereiche von fehlerbehafte-
ten Bogen gekennzeichnet werden. Aus den in den Fig.
1 bis 4 dargestellten Beispielen lassen sich zum Zwecke
der Identifikation von fehlerbehafteten Bogen in dem Sta-
pel folgende Schlussfolgerungen ziehen: So ergibt sich
in Verbindung mit der in der Fig. 1 dargestellten Situation,
dass sich in dem Stapel von aufeinanderabgelegten Bo-
gen zwischen zwei mit "A" gekennzeichneten Streifen
nur ein einziger fehlerbehafteter Bogen oberhalb des un-
teren dieser beiden mit "A" gekennzeichneten Streifen
befindet. Folgen in dem Stapel in Stapelrichtung, d. h. i.
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d. R. von unten nach oben, einem mit "A" gekennzeich-
neten Streifen aufeinander mehrere mit "B" gekennzeich-
nete Streifen (Fig. 3), so können alle bis auf den obersten
mit "B" gekennzeichneten Streifen z. B. durch ein Her-
ausziehen aus dem Stapel entfernt werden und es ergibt
sich in dem Stapel zwischen dem im Stapel tiefer gele-
genen mit "A" gekennzeichneten Streifen und dem im
Stapel höher gelegenen obersten mit "B" gekennzeich-
neten Streifen ein Bereich mit mehreren fehlerbehafteten
Bogen. Darüber hinaus ist festzustellen, dass sich in dem
Stapel zwischen einem im Stapel tiefer gelegenen mit
"B" gekennzeichneten Streifen und einem im Stapel hö-
her gelegenen mit "A" gekennzeichneten Streifen ein Be-
reich mit fehlerfreien Bogen befindet.
[0025] Um sicherzustellen, dass fehlerbehaftete Bo-
gen mit Sicherheit stets in Stapelrichtung oberhalb von
mit "A" gekennzeichneten Streifen und insbesondere bei
Dauerfehlern unterhalb von einem zugehörigen mit "B"
gekennzeichneten Streifen liegen, kann ein mit "A" ge-
kennzeichneter Streifen um mehrere, z. B. um bis zu drei
Bogen verfrüht und ein mit "B" gekennzeichneter Streifen
um mehrere, z. B. um bis zu drei Bogen verspätet in den
Stapel eingeschossen werden.
[0026] Wenn im Transportweg der in der Druckma-
schine bedruckten Bogen auf ihrem Weg zu der zur
Druckmaschine gehörenden Auslage eine Längs-
schneideinrichtung angeordnet ist, wobei die Längs-
schneideinrichtung an ihr entlang geführte Bogen durch
einen Längsschnitt zerteilt, z. B. in zwei gleich große Hälf-
ten teilt, dann entstehen z. B. auf der Ablagefläche des
in der Auslage zu bildenden Stapels in Korrelation zu der
Anzahl der durchgeführten Längsschnitte mehrere den
sonst einen Stapel unterteilende Teilstapel, nämlich stets
insgesamt ein Teilstapel mehr als Längsschnitte durch-
geführt werden, wobei jeder dieser Teilstapel einzeln und
getrennt von dem oder den anderen Teilstapel(n) weiter-
verarbeitet werden kann. Die Schnittlinie zwischen zwei
Teilbogen korreliert innerhalb des durch Ablegen meh-
rerer geteilter Bogen gebildeten Stapels zwischen zwei
benachbarten Teilstapeln mit einer den Stapel vertikal
durchlaufenden Grenzfläche. Wenn die einzelnen Teile
der längsgeschnittenen Bogen auf ihrem Weg bis zur
Auslage der Bogendruckmaschine nicht unterschiedli-
chen Zielen zugeführt, sondern in der Auslage neben-
einander auf der für die ungeteilten Bogen vorgesehenen
Ablagefläche abgelegt werden, entsteht in der Auslage
- in rein äußerlicher Betrachtung - zwar nur ein einziger
Stapel, welcher jedoch in seinem Inneren entsprechend
der Anzahl der durchgeführten Längsschnitte von verti-
kalen Grenzflächen durchlaufen ist und damit minde-
stens zwei einfach voneinander trennbare Teilstapel
ausbildet.
[0027] Um in jedem dieser vorzugsweise benachbart
angeordneter Teilstapel fehlerbehaftete Bogen identifi-
zieren zu können, sind an der Auslage der Druckmaschi-
ne mehrere, der Anzahl der einzelnen Teilstapel entspre-
chende Streifeneinschusssysteme oder zumindest Ein-
schießgeräte vorgesehen. Wenn die Längsschneidein-

richtung bedruckte Bogen halbiert, können z. B. zwei von
demselben Streifeneinschusssystem gesteuerte Ein-
schießgeräte vorgesehen sein. Andererseits kann auch
vorgesehen sein, dass an der Auslage der Druckmaschi-
ne mehrere weder mechanisch noch elektrisch mitein-
ander verbundene, zumindest aber unabhängig vonein-
ander ansteuerbare und damit autark arbeitende, jeweils
mindestens ein Einschießgerät aufweisende Streifenein-
schusssysteme angeordnet sind, wobei jedes dieser
Streifeneinschusssysteme einem der Teilstapel zuge-
ordnet ist.
[0028] Eine Information über die auf die bedruckten
Bogen bezogene Lage der von der Längsschneideinrich-
tung ausgeführten Schnittlinie ist vorzugsweise im In-
spektionssystem hinterlegt, sodass das Inspektionssy-
stem z. B. das mehrere Einschießgeräte steuernde Strei-
feneinschusssystem differenziert ansteuern kann. Je
nachdem, hinsichtlich welchen Teilbogens das Inspekti-
onssystem einen Fehler detektiert, wird dann das dem
jeweiligen Teilstapel, in dem dieser Teilbogen abgelegt
wird, zugeordnete Einschießgerät angesteuert und akti-
viert. Es kann auch vorgesehen sein, auf dem einzu-
schießenden Streifen eine Information über die Position
des vom Inspektionssystem ermittelten Fehlers aufzu-
drucken, wobei die Position z. B. durch auf den unzer-
teilten Bogen bezogene Koordinaten angegeben sein
kann.
[0029] Fig. 5 zeigt in einer Draufsicht einen Ausschnitt
aus einer Druckmaschine, wobei in Transportrichtung T
des Bedruckstoffes, insbesondere der nacheinander zu
bedruckenden Bogen, mehrere, vorzugsweise jeweils ei-
ne andere Druckfarbe verdruckende Druckwerke 01 an-
geordnet sind. Hinter dem in Transportrichtung T letzten
Druckwerk 01 befindet sich eine zur Druckmaschine ge-
hörende Auslage 02, wobei die in der Druckmaschine
bedruckten Bogen in einem Stapel 03 aufeinander ab-
gelegt werden. An einer Seite des Stapels 03, z. B. an
einer quer zur Transportrichtung T der Bogen gerichteten
Seite, ist ein Streifeneinschusssystem mit mindestens
einem Einschießgerät 04 angeordnet, welches einen
Streifen 06 in den Stapel 03 einschießt.
[0030] Fig. 6 zeigt in einer Seitenansicht einen entlang
einer Linie X-X verlaufenden Schnitt durch den in der Fig.
5 dargestellten Stapel 03, wobei die Linie X-X quer zur
Transportrichtung T der Bogen verläuft. Das
Einschießgerät 04 rollt aufgrund seiner Aktivierung durch
ein Steuersignal, wobei dieses Steuersignal vorzugswei-
se von einem in der Druckmaschine angeordneten In-
spektionssystem generiert wird, z. B. bandförmiges Ma-
terial von einem Rollenhalter 07 ab und führt ein von dem
Rollenhalter 07 abgerolltes Ende des Materials zur Ober-
kante 08 des Stapels 03, wodurch ein Streifen 06 aus-
reichender Länge dieses Materials auf den in dem Stapel
03 zuoberst liegenden Bogen aufgelegt wird. Nachdem
zumindest ein weiterer der Auslage 02 zugeführter Bo-
gen auf dem Stapel 03 abgelegt worden ist und dadurch
der Streifen 06 ausreichend festgehalten wird, d. h. durch
mindestens einen weiteren Bogen fixiert ist, wird dieser
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Streifen 06 von der Materialrolle abgeschnitten. In dem
Rollenhalter 07 können z. B. mehrere Rollen des einzu-
schießenden Materials vorgehalten sein, wobei sich die-
se in demselben Rollenhalter 07 vorgehaltenen Rollen
zur Ausführung von unterschiedlichen Kennzeichnun-
gen z. B. in ihrer jeweiligen Farbe und/oder Markierung
voneinander unterscheiden und wobei das Einschießge-
rät 04 je nach anliegendem Steuersignal eine dem jewei-
ligen Steuersignal zuvor zugeordnete Rolle auswählt und
abrollt.
[0031] Fig. 7 zeigt in einer Draufsicht einen Ausschnitt
aus einer Druckmaschine, wobei die dargestellte Anord-
nung im Wesentlichen derjenigen in der Fig. 5 gleicht.
Im Unterschied zu der Anordnung der Fig. 5 werden die
in der Druckmaschine bedruckten Bogen durch eine hin-
ter dem in Transportrichtung T letzten Druckwerk 01 an-
geordnete Längsschneideinrichtung 09 in zwei z. B.
gleich breite Teile geteilt, wobei beide Teile eines jeden
Bogens jeweils als ein Teilbogen in der zu der Druckma-
schine gehörenden Auslage 02 jeweils nebeneinander
in zwei Teilstapeln 03 gestapelt werden. Jedem Teilsta-
pel 03 ist jeweils ein Einschießgerät 04 angeordnet, wel-
ches jeweils einen Streifen 06 in den jeweiligen Teilstapel
03 einschießt.
[0032] Fig. 8 zeigt - ähnlich der Fig. 6 - in einer Seiten-
ansicht einen entlang einer Linie Y-Y verlaufenden
Schnitt durch die in der Fig. 7 dargestellten Teilstapel 03,
wobei die Linie Y-Y quer zur Transportrichtung T der Bo-
gen verläuft. Beide Einschießgeräte 04 rollen bei ihrer
Aktivierung jeweils durch ein Steuersignal, wobei jedes
dieser Steuersignale vorzugsweise von einem in der
Druckmaschine angeordneten Inspektionssystem gene-
riert wird, z. B. bandförmiges Material jeweils von einem
dem jeweiligen Einschießgerät 04 zugeordneten Rollen-
halter 07 ab und führen jeweils ein von dem jeweiligen
Rollenhalter 07 abgerolltes Ende des Materials zur Ober-
kante 08 des jeweiligen Teilstapels 03, wodurch ein Strei-
fen 06 ausreichender Länge dieses Materials auf den in
dem jeweiligen Teilstapel 03 zuoberst liegenden Teilbo-
gen aufgelegt wird. Die beiden Teilstapel 03 grenzen in
dem äußerlich als ein einziger Stapel betrachteten Stapel
zwar aneinander, jedoch sind sie an der den Stapel
durchlaufenden Grenzfläche 11 mechanisch voneinan-
der getrennt. Nachdem zumindest ein weiterer der Aus-
lage 02 zugeführter Teilbogen auf dem Teilstapel 03 ab-
gelegt worden ist und dadurch der jeweilige Streifen 06
ausreichend festgehalten wird, wird dieser Streifen 06
von der Materialrolle abgeschnitten.
[0033] Als Alternative zu der zuvor beschriebenen be-
vorzugten Ausführung kann statt der Verwendung von
einem oder mehreren Streifeneinschusssystemen mit je-
weils mindestens einem Einschießgerät eine schreiben-
de oder die Bogen auf eine andere Weise kennzeichnen-
de Vorrichtung verwendet werden, wobei diese Vorrich-
tung in einem Stapel von aufeinander abgelegten Bogen
entsprechend dem Zweck des bevorzugt verwendeten
Einschießgerätes einen einzelnen fehlerbehafteten Bo-
gen oder einen Bereich mit mehreren fehlerbehafteten

Bogen durch eine eindeutige, außerhalb des Stapels vor-
zugsweise leicht wahrnehmbare Kennzeichnung oder
Markierung identifizierbar macht.
[0034] Das vorgeschlagene Verfahren kann auch als
ein Verfahren zur Behandlung zumindest eines fehler-
behafteten Bogens beschrieben werden, wobei zumin-
dest der eine fehlerbehaftete Bogen in einem Strom von
in einer Druckmaschine bedruckten Bogen mit einer Vor-
richtung behandelt wird, wobei die bedruckten Bogen se-
quenziell mindestens einer zur Druckmaschine gehören-
den Auslage zugeführt werden, wobei die Behandlung
zumindest des einen fehlerbehafteten Bogens auf sei-
nem Transportweg zur Auslage erfolgt. Die Behandlung
an einer dem ausgewählten Bogen nachfolgenden Se-
quenz von Bogen beginnt mit einer Auswahl eines feh-
lerbehafteten Bogens aus den zur Auslage geführten Bo-
gen, wobei die Behandlung an der mit dem ausgewählten
Bogen beginnenden Sequenz von Bogen bis zu einem
Ablauf einer mit der getroffenen Auswahl begonnenen
Totzeit ∆t der Vorrichtung fortgeführt wird, wobei frühe-
stens mit Ablauf der mit dem ausgewählten Bogen be-
gonnenen Totzeit ∆t die Behandlung eines weiteren aus
den in dem Strom zur Auslage geführten Bogen ausge-
wählten Bogens von der Vorrichtung durchgeführt wird.
[0035] Der ausgewählte als fehlerhaft geltende Bogen
samt die ihm innerhalb der Totzeit nachfolgende Se-
quenz von Bogen werden zu deren Entsorgung oder
Nachbearbeitung aus dem Strom der zur Auslage ge-
führten Bogen von der Vorrichtung vorzugsweise ausge-
schleust. Die Auswahl eines Bogens aus dem Strom der
zur Auslage geführten Bogen wird insbesondere mit ei-
nem z. B. mindestens eine CCD-Kamera aufweisenden
Inspektionssystem durchgeführt, wobei mit dem Inspek-
tionssystem zumindest von einer Teilmenge der zur Aus-
lage geführten Bogen ein Bild aufgenommen wird, wobei
ein aktuell aufgenommenes Bild anhand eines Referenz-
bildes hinsichtlich mindestens eines die Druckqualität
der bedruckten Bogen beeinträchtigenden Fehlers oder
einer Fehlerart überprüft wird, wobei bei einer unzurei-
chenden Übereinstimmung zwischen dem aktuell aufge-
nommenen Bild und dem Referenzbild eine Fehlermel-
dung z. B. in Form eines Steuersignals generiert wird.
Mit dem die Fehlermeldung übertragenden Steuersignal
wird z. B. eine den Fehler des fehlerhaften Bogens an-
zeigende optische oder akustische Anzeigeeinrichtung
und/oder eine im Transportweg des fehlerhaften Bogens
angeordnete, diesen Bogen ausschleusende Makulatur-
weiche und/oder eine den fehlerhaften Bogen markie-
rende Markiereinrichtung und/oder ein den fehlerhaften
Bogen nach seinem Ablegen in einem in der Auslage der
Druckmaschine vorgesehenen Stapel identifizierbar ma-
chendes Streifeneinschusssystem angesteuert.
[0036] Mit dem Verfahren zur Behandlung zumindest
eines fehlerbehafteten Bogens können in Analogie zu
den Verfahren zur Kennzeichnung zumindest eines feh-
lerbehafteten Bogens einzelne fehlerbehaftete Bogen
oder eine den mindestens einen fehlerbehafteten Bogen
aufweisende Sequenz von bedruckten Bogen derart be-
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handelt werden, dass der einzelne fehlerbehaftete Bo-
gen oder die den mindestens einen fehlerbehafteten Bo-
gen aufweisende Sequenz von bedruckten Bogen von
der für fehlerfreie Bogen vorgesehenen Weiterverarbei-
tung ausschließbar sind. Auch weitere der zuvor insbe-
sondere mit den Fig. 1 bis 8 beschriebenen Merkmale
können in dem Verfahren zur Behandlung zumindest ei-
nes fehlerbehafteten Bogens verwirklicht sein.

Bezugszeichenliste

[0037]

01 Druckwerk
02 Auslage
03 Stapel, Teilstapel
04 Einschießgerät
05 -
06 Streifen
07 Rollenhalter
08 Oberkante
09 Längsschneideinrichtung
10 -
11 Grenzfläche

A Streifen
B Streifen
F1 Fehlerereignis
F2 Fehlerereignis
F3 Fehlerereignis
T Transportrichtung
t Zeitverlauf
∆t Totzeit
X-X Linie
Y-Y Linie

Patentansprüche

1. Verfahren zur Kennzeichnung zumindest eines feh-
lerbehafteten Bogens, wobei in einer Druckmaschi-
ne bedruckte Bogen nach ihrer Bedruckung in einem
gemeinsamen Stapel aufeinander abgelegt werden,
wobei zumindest ein fehlerbehafteter Bogen mit ei-
ner Vorrichtung gekennzeichnet wird, wobei von
der Vorrichtung unterschiedlich ausgebildete, au-
ßerhalb des Stapels wahrnehmbare Kennzeichnun-
gen an dem Stapel angebracht oder in den Stapel
eingebracht werden, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Ausbildung der Kennzeichnungen einen
Einzelfehler und eine andere Ausbildung der Kenn-
zeichnungen eine Fehlersequenz kennzeichnen.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Kennzeichnung zumindest eines
fehlerbehafteten Bogens eine als ein Streifenein-
schießer ausgebildete Vorrichtung verwendet wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass unterschiedlich ausgebildete Strei-
fen in den Stapel eingeschossen werden, wobei eine
Ausbildung der Streifen Einzelfehler und eine ande-
re Ausbildung der Streifen eine Fehlersequenz
kennzeichnen.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der bedruckte Bogen mit einem In-
spektionssystem hinsichtlich mindestens einer Feh-
lerart überprüft wird.

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Längsschneideinrichtung min-
destens einen bedruckten Bogen längs seiner
Transportrichtung durch die Druckmaschine in meh-
rere Teilbogen zerteilt, wobei die von der Längs-
schneideinrichtung hergestellten Teilbogen in den
Stapel unterteilenden Teilstapeln abgelegt werden,
wobei zwischen zwei nebeneinander angeordneten,
benachbarten Teilstapeln eine den Stapel vertikal
durchlaufende Grenzfläche ausgebildet wird.

6. Verfahren nach Anspruch 4 und 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ermittelt wird, welcher der Teil-
bogen nach der Zerteilung des Bogens von dem mit
dem Inspektionssystem detektierten Fehler betrof-
fen ist.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass nur der von dem Fehler betroffene
Teilbogen mit der Vorrichtung mit einer außerhalb
des Stapels wahrnehmbaren Kennzeichnung ge-
kennzeichnet wird.

8. Verfahren zur Kennzeichnung zumindest eines feh-
lerbehafteten Bogens, wobei mehrere Bogen nach
ihrer Bedruckung in einer Druckmaschine mit einem
Inspektionssystem hinsichtlich mindestens eines
Fehlers überprüft und in der Form eines Stapels ab-
gelegt werden, wobei zumindest ein fehlerbehafteter
Bogen mit zumindest einer Vorrichtung gekenn-
zeichnet wird, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne Längsschneideinrichtung mindestens einen be-
druckten Bogen vor seiner Ablage längs seiner
Transportrichtung durch die Druckmaschine in meh-
rere Teilbogen zerteilt, wobei ermittelt wird, welcher
der Teilbogen nach der Zerteilung des Bogens von
dem mit dem Inspektionssystem detektierten Fehler
betroffen ist, wobei nur der von dem Fehler betrof-
fene Teilbogen mit der Vorrichtung mit einer außer-
halb des Stapels wahrnehmbaren Kennzeichnung
gekennzeichnet wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Kennzeichnung zumindest eines
fehlerbehafteten Bogens eine als ein Streifenein-
schießer ausgebildete Vorrichtung verwendet wird.
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10. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass von der Vorrichtung unterschiedlich
ausgebildete Kennzeichnungen verwendet werden,
wobei eine Ausbildung der Kennzeichnungen einen
Einzelfehler und eine andere Ausbildung der Kenn-
zeichnungen eine Fehlersequenz kennzeichnen.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass im Inspektionssy-
stem eine Information über die auf die bedruckten
Bogen bezogene Lage der von der Längsschneid-
einrichtung auszuführenden Schnittlinie hinterlegt
wird, wobei das Inspektionssystem anhand der Lage
der Schnittlinie einen auf dem Bogen detektierten
Fehler einem der durch den Längsschnitt gebildeten
Teilbogen zuordnet.

12. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die von der Längsschneideinrich-
tung hergestellten Teilbogen in den Stapel untertei-
lenden Teilstapeln abgelegt werden, wobei zwi-
schen zwei nebeneinander angeordneten, benach-
barten Teilstapeln eine den Stapel vertikal durchlau-
fende Grenzfläche ausgebildet wird.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass für jeden der Teilstapel eine zumin-
dest einen fehlerbehafteten Bogen kennzeichnende
Vorrichtung verwendet wird.

14. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zumindest einen fehlerbehafte-
ten Teilbogen kennzeichnende Vorrichtung in Ab-
hängigkeit von dem Teilstapel, auf dem der von dem
Fehler betroffene Teilbogen abgelegt wird, positio-
niert wird.

15. Verfahren nach Anspruch 1 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zumindest einen fehlerbe-
hafteten Bogen kennzeichnende Vorrichtung an
dem Stapel verstellbar angeordnet wird.

16. Verfahren nach Anspruch 4 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Position der mindestens ei-
nen zumindest einen fehlerbehafteten Bogen kenn-
zeichnenden Vorrichtung von einer Auswerteeinheit
des Inspektionssystems eingestellt wird.

17. Verfahren nach Anspruch 1 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die mindestens eine zumin-
dest einen fehlerbehafteten Bogen kennzeichnende
Vorrichtung an einem Seitengradstoßer einer zur
Druckmaschine gehörenden Auslage angeordnet
wird.

18. Verfahren nach Anspruch 4 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in der Druckmaschine ein Inli-
ne-Inspektionssystem verwendet wird.

19. Verfahren nach Anspruch 1 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Bogen in mehreren, in sei-
ner Transportrichtung einander nachfolgend ange-
ordneten Druckwerken der Druckmaschine bedruckt
wird.

20. Verfahren nach Anspruch 1 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Bogen in der Druckmaschi-
ne in einem Schön- und Widerdruckverfahren beid-
seitig bedruckt wird.

21. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein bedruckter Bogen nach dessen
Durchlauf durch das letzte Druckwerk der Druckma-
schine von der Längsschneideinrichtung in Teilbo-
gen getrennt wird.

22. Verfahren nach Anspruch 1 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in der Druckmaschine Bogen
mit einer Produktionsgeschwindigkeit von minde-
stens vier Bogen pro Sekunde bedruckt werden.

23. Verfahren nach Anspruch 1 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass von der mindestens einen zu-
mindest einen fehlerbehafteten Bogen kennzeich-
nenden Vorrichtung zur Kennzeichnung eines feh-
lerbehafteten Bogens mindestens ein markierter
Streifen verwendet wird.

24. Verfahren nach Anspruch 1 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass von der mindestens einen zu-
mindest einen fehlerbehafteten Bogen kennzeich-
nenden Vorrichtung zur Kennzeichnung unter-
schiedlicher Fehlerarten Kennzeichnungen aus sich
voneinander unterscheidendem Material verwendet
werden.

25. Verfahren nach Anspruch 1 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass von der mindestens einen zu-
mindest einen fehlerbehafteten Bogen kennzeich-
nenden Vorrichtung zur Kennzeichnung unter-
schiedlicher Fehlerarten Kennzeichnungen unter-
schiedlicher Farbe verwendet werden.

26. Verfahren nach Anspruch 1 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass innerhalb eines Arbeitstaktes
der mindestens einen zumindest einen fehlerbehaf-
teten Bogen kennzeichnenden Vorrichtung in der
Druckmaschine mehrere Bogen nacheinander be-
druckt werden, wobei der Arbeitstakt einen mit einer
an dem Stapel angebrachten Kennzeichnung begin-
nenden Zeitabschnitt definiert, wobei die einen feh-
lerbehafteten Bogen kennzeichnende Vorrichtung
frühestens am Ende dieses Zeitabschnitts in der La-
ge ist, erneut eine Kennzeichnung an dem Stapel
anzubringen.

27. Verfahren nach Anspruch 26, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass innerhalb des Arbeitstaktes der min-
destens einen zumindest einen fehlerbehafteten Bo-
gen kennzeichnenden Vorrichtung mehrere Bogen
jeweils auf Fehler geprüft werden.

28. Verfahren nach Anspruch 26, dadurch gekenn-
zeichnet, dass von der mindestens einen zumin-
dest einen fehlerbehafteten Bogen kennzeichnen-
den Vorrichtung nach Ablauf des durch ihren Ar-
beitstakt definierten Zeitabschnitts eine sich vom zu
Beginn dieses Zeitabschnitts angebrachte Kenn-
zeichnung unterscheidende Kennzeichnung an dem
Stapel angebracht wird, wenn innerhalb dieses Zeit-
abschnitts nach dem zu dessen Beginn an einem
Bogen detektierten Fehler an mindestens einem
weiteren Bogen ein Fehler detektiert wird und wenn
zumindest an dem am Ende dieses Zeitabschnitts
abzulegenden Bogen kein Fehler detektiert wird.

29. Verfahren nach Anspruch 26, dadurch gekenn-
zeichnet, dass von der mindestens einen zumin-
dest einen fehlerbehafteten Bogen kennzeichnen-
den Vorrichtung nach Ablauf mindestens eines wei-
teren durch ihren Arbeitstakt definierten Zeitab-
schnitts, der einem Zeitabschnitt mit einer zu dessen
Beginn angebrachten Kennzeichnung folgt, an dem
Stapel eine sich von der zu Beginn des früheren Zeit-
abschnitts angebrachten Kennzeichnung unter-
scheidende Kennzeichnung angebracht wird, wenn
innerhalb dieses mindestens einen weiteren Zeitab-
schnitts mindestens ein weiterer fehlerhafter Bogen
auf dem Stapel abgelegt wird und wenn zumindest
an dem am Ende dieses mindestens einen weiteren
Zeitabschnitts auf dem Stapel abzulegenden Bogen
kein Fehler detektiert wird.

30. Verfahren nach Anspruch 26, dadurch gekenn-
zeichnet, dass von der mindestens einen zumin-
dest einen fehlerbehafteten Bogen kennzeichnen-
den Vorrichtung in dem Zeitabschnitt mit einer zu
dessen Beginn angebrachten Kennzeichnung an
dessen Ende keine Kennzeichnung an dem Stapel
angebracht wird, wenn an keinem weiteren in die-
sem Zeitabschnitt geprüften Bogen ein Fehler de-
tektiert wird.

31. Verfahren nach Anspruch 26, dadurch gekenn-
zeichnet, dass von der mindestens einen zumin-
dest einen fehlerbehafteten Bogen kennzeichnen-
den Vorrichtung in dem Zeitabschnitt mit einer zu
dessen Beginn angebrachten Kennzeichnung an
dessen Ende keine Kennzeichnung an dem Stapel
angebracht wird, wenn zumindest an dem am Ende
dieses Zeitabschnitts abzulegenden Bogen ein Feh-
ler detektiert wird.

32. Verfahren nach Anspruch 26, dadurch gekenn-
zeichnet, dass von der mindestens einen zumin-

dest einen fehlerbehafteten Bogen kennzeichnen-
den Vorrichtung in dem Zeitabschnitt mit einer zu
dessen Beginn angebrachten Kennzeichnung an
dessen Ende keine Kennzeichnung an dem Stapel
angebracht wird, wenn an allen in diesem Zeitab-
schnitt geprüften Bogen jeweils ein Fehler detektiert
wird.

33. Verfahren nach Anspruch 1 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass von der mindestens einen zu-
mindest einen fehlerbehafteten Bogen kennzeich-
nenden Vorrichtung eine zu Beginn eines Zeitab-
schnitts an dem Stapel anzubringende Kennzeich-
nung mehrere Bogen vor dem als fehlerhaft erkann-
ten Bogen an den Stapel angebracht oder in den
Stapel eingebracht wird.

34. Verfahren nach Anspruch 1 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass von der mindestens einen zu-
mindest einen fehlerbehafteten Bogen kennzeich-
nenden Vorrichtung eine am Ende eines Zeitab-
schnitts anzubringende, sich vom zu Beginn dieses
oder eines früheren Zeitabschnitts angebrachte
Kennzeichnung unterscheidende Kennzeichnung
mehrere Bogen nach dem als fehlerhaft erkannten
Bogen an dem Stapel angebracht oder in den Stapel
eingebracht wird.

35. Verfahren zur Behandlung zumindest eines fehler-
behafteten Bogens, wobei zumindest der eine feh-
lerbehaftete Bogen in einem Strom von in einer
Druckmaschine bedruckten Bogen mit einer Vorrich-
tung behandelt wird, wobei die bedruckten Bogen
sequenziell mindestens einer zur Druckmaschine
gehörenden Auslage zugeführt werden, wobei die
Behandlung zumindest des einen fehlerbehafteten
Bogens auf seinem Transportweg zur Auslage er-
folgt, dadurch gekennzeichnet, dass mit einer
Auswahl des fehlerbehafteten Bogens aus den zur
Auslage geführten Bogen die Behandlung an einer
dem ausgewählten Bogen nachfolgenden Sequenz
von Bogen beginnt, wobei die Behandlung an der
mit dem ausgewählten Bogen beginnenden Se-
quenz von Bogen bis zu einem Ablauf einer mit der
getroffenen Auswahl begonnenen Totzeit der Vor-
richtung fortgeführt wird, wobei frühestens mit Ablauf
der mit dem ausgewählten Bogen begonnenen Tot-
zeit die Behandlung eines weiteren aus den in dem
Strom zur Auslage geführten Bogen ausgewählten
Bogens von der Vorrichtung durchgeführt wird.

36. Verfahren nach Anspruch 35, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der ausgewählte Bogen samt die
ihm innerhalb der Totzeit nachfolgende Sequenz
von Bogen von der Vorrichtung aus dem Strom der
zur Auslage geführten Bogen ausgeschleust wer-
den.
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37. Verfahren nach Anspruch 35, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Auswahl eines Bogens aus dem
Strom der zur Auslage geführten Bogen mit einem
Inspektionssystem durchgeführt wird.

38. Verfahren nach Anspruch 37, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mit dem Inspektionssystem zumin-
dest von einer Teilmenge der zur Auslage geführten
Bogen ein Bild aufgenommen wird, wobei ein aktuell
aufgenommenes Bild anhand eines Referenzbildes
hinsichtlich mindestens eines die Druckqualität der
bedruckten Bogen beeinträchtigenden Fehlers
überprüft wird, wobei bei einer unzureichenden
Übereinstimmung zwischen dem aktuell aufgenom-
menen Bild und dem Referenzbild eine Fehlermel-
dung generiert wird.

39. Verfahren nach Anspruch 38, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mit der Fehlermeldung eine den
Fehler des fehlerhaften Bogens anzeigende opti-
sche oder akustische Anzeigeeinrichtung und/oder
eine im Transportweg des fehlerhaften Bogens an-
geordnete, diesen Bogen ausschleusende Makula-
turweiche und/oder eine den fehlerhaften Bogen
markierende Markiereinrichtung und/oder ein den
fehlerhaften Bogen nach seinem Ablegen in einem
in der Auslage der Druckmaschine vorgesehenen
Stapel identifizierbar machendes Streifenein-
schusssystem angesteuert wird.
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